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§21
Blurgerentscheid, Biirgerbegehren

(1) Der Gemeinderat kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen aller Mitglieder beschlie-
Ben, dass eine Angelegenheit des Wirkungskreises der Gemeinde, fir die der Gemeinderat zustandig
ist, der Entscheidung der Blrger unterstellt wird (Blrgerentscheid).

(2) Ein Blrgerentscheid findet nicht statt Gber

1. Weisungsaufgaben und Angelegenheiten, die kraft Gesetzes dem Blrgermeister obliegen,

2. Fragen der inneren Organisation der Gemeindeverwaltung,

3. die Rechtsverhaltnisse der Gemeinderate, des Burgermeisters und der Gemeindebediensteten,
4., die Haushaltssatzung einschlieBlich der Wirtschaftsplane der Eigenbetriebe sowie die Kommu-

nalabgaben, Tarife und Entgelte,

5. die Feststellung des Jahresabschlusses und des Erweiterten Beteiligungsberichts der Gemeinde
und der Jahresabschlisse der Eigenbetriebe,

6. Bauleitplane und o6rtliche Bauvorschriften mit Ausnahme des verfahrenseinleitenden Beschlus-
ses sowie Uber

7. Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren.

(3) Uber eine Angelegenheit des Wirkungskreises der Gemeinde, fiir die der Gemeinderat zustandig
ist, kann die Blirgerschaft einen Birgerentscheid beantragen (Blrgerbegehren). Ein Blrgerbegeh-
ren darf nur Angelegenheiten zum Gegenstand haben, Uber die innerhalb der letzten drei Jahre nicht
bereits ein Burgerentscheid auf Grund eines Burgerbegehrens durchgefihrt worden ist. Das Blrger-
begehren muss schriftlich eingereicht werden, dabei findet § 3a LVwWVfG keine Anwendung; richtet
es sich gegen einen Beschluss des Gemeinderats, muss es innerhalb von drei Monaten nach der Be-
kanntgabe des Beschlusses eingereicht sein. Das Blrgerbegehren muss die zur Entscheidung zu brin-
gende Frage, eine Begriindung und einen nach den gesetzlichen Bestimmungen durchflihrbaren Vor-
schlag fur die Deckung der Kosten der verlangten MaBnahme enthalten. Die Gemeinde erteilt zur Er-
stellung des Kostendeckungsvorschlags Auskinfte zur Sach- und Rechtslage. Das Blrgerbegehren
muss von mindestens 7 vom Hundert der Blrger unterzeichnet sein, hdchstens jedoch von 20 000
Blrgern. Es soll bis zu drei Vertrauenspersonen mit Namen und Anschrift benennen, die berechtigt

- Seite 1 von 2 -



sind, die Unterzeichnenden zu vertreten. Sind keine Vertrauenspersonen benannt, gelten die beiden
ersten Unterzeichner als Vertrauenspersonen. Nur die Vertrauenspersonen sind, jede fur sich, berech-
tigt, verbindliche Erklarungen zum Antrag abzugeben und entgegenzunehmen.

(4) Uber die Zulassigkeit eines Biirgerbegehrens entscheidet der Gemeinderat nach Anhérung der
Vertrauenspersonen unverziglich, spatestens innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des Antrags.
Nach Feststellung der Zulassigkeit des Burgerbegehrens durfen die Gemeindeorgane bis zur Durch-
fuhrung des Blrgerentscheids keine dem Birgerbegehren entgegenstehende Entscheidung treffen
oder vollziehen, es sei denn, zum Zeitpunkt der Einreichung des Burgerbegehrens haben rechtliche
Verpflichtungen hierzu bestanden. Der Burgerentscheid entfallt, wenn der Gemeinderat die Durchfluh-
rung der mit dem Birgerbegehren verlangten Manahme beschlieRt.

(5) Wird ein Blrgerentscheid durchgefiihrt, muss den Blrgern die innerhalb der Gemeindeorgane ver-
tretene Auffassung durch Verdéffentlichung oder Zusendung einer schriftlichen Information bis zum 20.
Tag vor dem Bulrgerentscheid dargelegt werden. In dieser Verdffentlichung oder schriftlichen Informa-
tion der Gemeinde zum Blrgerentscheid dlrfen die Vertrauenspersonen eines Blrgerbegehrens ihre
Auffassung zum Gegenstand des Blirgerentscheids in gleichem Umfang darstellen wie die Gemeinde-
organe.

(6) Der Burgerentscheid ist innerhalb von vier Monaten nach der Entscheidung Uber die Zulassigkeit
durchzuflihren, es sei denn, die Vertrauenspersonen stimmen einer Verschiebung zu.

(7) Bei einem Burgerentscheid ist die gestellte Frage in dem Sinne entschieden, in dem sie von der
Mehrheit der gultigen Stimmen beantwortet wurde, sofern diese Mehrheit mindestens 20 vom Hun-
dert der Stimmberechtigten betragt. Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit Nein beantwortet. Ist
die nach Satz 1 erforderliche Mehrheit nicht erreicht worden, hat der Gemeinderat die Angelegenheit
zu entscheiden.

(8) Der Blrgerentscheid hat die Wirkung eines Gemeinderatsbeschlusses. Er kann innerhalb von drei
Jahren nur durch einen neuen Blrgerentscheid abgeandert werden.

(9) Das Nahere wird durch das Kommunalwahlgesetz geregelt.

Weitere Fassungen dieser Norm

§ 21 GemO, vom 28.10.2015, glltig ab 01.12.2015 bis 31.12.2024
§ 21 GemO, vom 04.05.2009, gultig ab 01.01.2009 bis 30.11.2015

Redaktionelle Hinweise

Fundstelle: GBI. 2000, 581, ber. S. 698

- Seite 2 von 2 -



	Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (Gemeindeordnung - GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000
	§ 21 Bürgerentscheid, Bürgerbegehren
	Weitere Fassungen dieser Norm
	Redaktionelle Hinweise


